
BGer 4A_582/2017 vom 14. Dezember 2017
Bundesgericht, 2017-12-14, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_582_2017

FR: TF 4A_582/2017 du 14 décembre 2017

IT: TF 4A_582/2017 del 14 dicembre 2017

Volltext
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4A_582/2017

Urteil vom 14. Dezember 2017

I. zivilrechtliche Abteilung

Besetzung

Bundesrichterin Kiss, Präsidentin,

Gerichtsschreiber Brugger.

Verfahrensbeteiligte

A.________ AG in Liquidation,

Beschwerdeführerin,

gegen

Obergericht des Kantons Zug, II. Beschwerdeabteilung,

Beschwerdegegner.

Gegenstand

Rechtsverweigerung,

Beschwerde gegen das Schreiben des Obergerichts des Kantons Zug, II.
Beschwerdeabteilung, vom 26. September 2017 (VA 2017 1).

In Erwägung,

dass die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 23. September 2017 beim Obergericht des
Kantons Zug eine Beschwerde gegen die Schweiz, die Kantone Zug und Bern, die
Schweizerische Post sowie gegen weitere Personen einreichte;

dass das Obergericht der Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 26. September 2017
mitteilte, die Beschwerde sei querulatorisch, weshalb sie gestützt auf Art. 132 Abs. 3 ZPO
ohne Weiterungen zurückgeschickt werde;

dass die Beschwerdeführerin dagegen mit Eingabe vom 31. Oktober 2017 Beschwerde an
das Bundesgericht erhob und der Vorinstanz Rechtsverweigerung vorwirft;



dass auf die Einholung von Vernehmlassungen zur Beschwerde verzichtet wurde;

dass in einer Beschwerde an das Bundesgericht unter Bezugnahme auf die Erwägungen des
angefochtenen Entscheides dargelegt werden muss, welche Rechte der
beschwerdeführenden Partei durch das kantonale Gericht verletzt worden sind ( Art. 42
Abs. 1 und 2 BGG ; BGE 140 III 115 E. 2 S. 116), wobei eine allfällige Verletzung der
bundesrechtlichen Verfassungsrechte vom Bundesgericht nicht von Amtes wegen geprüft
wird, sondern nur dann, wenn solche Rügen in der Beschwerdeschrift ausdrücklich erhoben
und begründet werden ( Art. 106 Abs. 2 BGG );

dass die Eingabe der Beschwerdeführerin nicht nachvollziehbar ist und sie sich zu einer
Vielzahl von Themen äussert und zahlreiche Anträge stellt, die keinen erkennbaren
Zusammenhang mit der geltend gemachten Rechtsverweigerung haben;

dass die Beschwerdeführerin insbesondere nicht darlegt, weshalb die Vorinstanz die
Eingabe vom 23. September 2017 nicht als querulatorisch hätte beurteilen dürfen;

dass somit auf die Beschwerde mangels zulässiger Beschwerdegründe und mangels
hinreichender Begründung nicht einzutreten ist ( Art. 108 Abs. 1 lit. a und b BGG );

dass das Gesuch um Erteilung der aufschiebenden Wirkung mit dem Entscheid in der Sache
selbst gegenstandslos wird;

dass das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege für das
bundesgerichtliche Verfahren bereits deshalb abzuweisen ist, weil die Beschwerde als von
vornherein aussichtslos erscheint ( Art. 64 Abs. 1 BGG ), wobei darüber unter den
gegebenen Umständen nicht vorgängig separat entschieden werden musste (vgl. Urteil
4A_20/2011 vom 11. April 2011 E. 7.2.2);

dass die Gerichtskosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen sind ( Art. 66 Abs. 1 BGG );

dass dem Beschwerdegegner keine Parteientschädigung zuzusprechen ist ( Art. 68 Abs. 3
BGG );

erkennt die Präsidentin:

1.

Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.

2.

Das Gesuch der Beschwerdeführerin um unentgeltliche Rechtspflege für das
bundesgerichtliche Verfahren wird abgewiesen.

3.

Die Gerichtskosten von Fr. 500.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.

4.

Dieses Urteil wird den Parteien schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 14. Dezember 2017

Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung

des Schweizerischen Bundesgerichts

Die Präsidentin: Kiss



Der Gerichtsschreiber: Brugger
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